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OBERKRIEGSKOMMISSARIAT

Fischkonsarve

Die Société coopérative pour I'écoulement du poisson in Auvernier NE macht uns darauf auf-
merksam, dass der Absatz der einheimischen Fischproduktion, speziell wihrend der Vorsaison,
mehr denn je zu wiinschen {ibrig lasse. Da der Fisch zudem ein sehr empfindliches Nahrungs-
mittel und ein lingeres Aufbewahren desselben in frischem Zustand nicht moglich ist, wurde ein
Fisch-Pain in Dosen fabriziert.
Diese gesunde und nahrhafte Fischkonserve wiirde in der Verpflegung der Truppe eine willkommene
Abwechslung bringen, weshalb wir eine Beschaffung sehr empfehlen., Auch der Kantonschemiker,
dem wir die Konserve zur Untersuchung vorgelegt haben, findet das Produkt in geschmacklicher
Hinsicht einwandfrei.
Bestellungen sind zu richten an:

Société coopérative pour I’écoulement du poisson

Auvernier NE Téléphone 038 /633 34

Der Abgabepreis betragt Fr.—80 per Dose a 125 g Die Fischkonserven werden in Kartons zu
100 Dosen a 125 g geliefert.
Obeikriegskommissariat
Der Oberkriegskommissir
Bern, 25.5.1960 Oberstbrigadier Juilland

Aus dem Militiramitsblait

Im Militdramtsblatt Nummer 1/ 1960 sind unter anderem folgende Vorschriften enthalten:

Verfigung des EMD iiber die ausserdienstliche Weiterbildung
vom T.Januar 1960

Verfigung des EMD betreffend Versorgung der Armee mit Nutzholz im aktiven Dienst
vom 16. Januar 1960

Weisungen der Abteilung fir Genie und Festungswesen betreffend Versorgung der Armee
mit Nutzholz im aktiven Dienst

vom 8, Februar 1960

Verfigung des EMD betreffend Anderung der Ausfihrungsvorschriften fir Militértransporte
vorn 22. Januar 1960

Weisungen des Generalstabschefs betreffend Verlad und Auslad von Militarpferden
der Einrickungspflichtigen
vom 6. Februar 1960

(Anhidnge I und II, Verzeichnis der Bahnstationen auf Seiten 32—40 des MA Nr. 1/ 1960)

Verfigung des Eidgenossischen Militardepartements iber den Verbrauch
flissiger Treibstoffe in der Armee und der Militdrverwaltung

vom 15. Februar 1960

Das Eidgendssische Militdrdepartement verfiigt:

Art. 1
1Im Verbrauch flissiger Treibstoffe in der Armee und der Militirverwaltung ist die grésste Spar-
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samkeit zu iiben. Der Einsatz motorisierter Mittel ist auf das ausbildungs- und transporttechnisch
notwendige Minimum zu beschrianken.
2 Soweit moglich sind fiir Reisen und Transporte die 6ffentlichen Verkehrsmittel zu beniitzen.

Art. 2

Bei der Anlage von Ubungen sowie Festlegung der Truppenstandorte ist neben dem Ausbildungs-
ziel auch die Forderung nach moglichst sparsamem Treibstoffverbrauch zu beriicksichtigen.

Art. 3

1Dje Chefs der Dienstabteilungen des Eidgenossischen Militdrdepartements, die Heereseinheits-
kommandanten, die Truppenkommandanten aller Stufen und die fir den Motorwagendienst ver-
antwortlichen Kader sorgen durch Befehle und Kontrollen dafir, dass alle nicht unbedingt not-
wendigen Fahrten unterbleiben.
2 Der Einsatz aller iibrigen treibstoffverbrauchenden Geriite ist sinngemass, im Hinblick auf Treib-
stoffeinsparungen, zu iiberwachen,

Art. 4
Der Waffenchef der Flieger und Fliegerabwehrtruppen regelt den sparsamen Verbrauch an Flug-
treibstoffen.

Art 5
1 Die Betriebsstoffkontrollen der Truppen sind gemiss den Weisungen des Oberkriegskommis-
sariates zu fiihren. Dieses revidiert die Kontrollen und bereinigt Differenzen mit der betreffenden
Truppe.
2 Die Abteilung fir Heeresmotorisierung iiberwacht den Betriebsstoffverbrauch der Verwaltungs-
fahrzeuge.

Art. 6
1 Die Abteilung fiir Heeresmotorisierung orientiert die Chefs der Dienstabteilungen und Komman-
danten iiber die fiir einen sparsamen Betriebsstoffverbrauch zu treffenden organisatorischen und
technischen Massnahmen.

2 Verstosse gegen die Sparsamkeit im Treibstoffverbrauch sind zu ahnden.

Art. 7
1 Diese Verfiigung tritt am 1. Marz 1960 in Kraft.
2 Auf diesen Zeitpunkt werden alle ihr widersprechenden Bestimmungen aufgehoben, insbesondere
die Weisungen des Eidgenossischen Militdirdepartements vom 31. Marz 1949 1) betreffend die Kon-
trolle des Verbrauches von Betriebsstoffen fiir Militdrmotorfahrzeuge und die Verfiigung des Eid-
genossischen Militardepartements vom 18. Januar 1958 2) iiber den Verbrauch fliissiger Treibstoffe
in der Armee.

Eidgendssisches Militardepartement:
P. Chaudet

Verfigung des Eidgendssischen Militérdepartements
betreffend Sendungen von Marschbefehlkarten

vom 29. Februar 1960
Das Eidgenossische Militdrdepartement verfugt:

Art. 1

Sendungen von Marschbefehlkarten, die zur Kontrolle oder zu andern Zwecken an eine bestimmte
Stelle gesandt werden, sind in einen festen Umschlag C6 entsprechend der Grosse der Marsch-
befehlkarten zu verpacken, der zuzukleben ist. Dieser Umschlag ist in einen zweiten Umschlag zu
stecken. Wenn die Sendung mehr als 40 Marschbefehlkarten enthilt, so hat sie in einem beson-
dern, verschniirten Paket zu erfolgen.
Art. 2

Diese Verfiigung tritt am 1. April 1960 in Kraft.

Eidgendssisches Militdrdepartement:

P. Chaudet

221



	Aus dem Militäramtsblatt

